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Haushaltsplanentwurf 2024 –
Darstellung Variante aktuelles Haushaltsrecht
ohne Einsparungen und ohne globalen Minderaufwand
Stand 06.12.2023 
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Land NRW hat Notwendigkeit erkannt, die Handlungsfähigkeit der 
Kommunen aufrecht zu halten.

Allerdings: 

Der Forderung nach dringend benötigtem „frischem Geld“ wird das Land 
nicht nachkommen!

lediglich und immerhin:

Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des 

Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen 

(3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW)
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Haushaltsplanentwurf 2024 –
Haushaltsrechtsänderungen 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz
Stand 19.01.2024

Gesetzentwurf  vom 06.12.2023 zum 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz entspricht 
Referentenentwurf vom 08.11.2023 nur teilweise.

Kritische Stellungnahmen der Spitzenverbände liegen vor.

Beratungen im Landtag noch offen – weitere Änderungen sind möglich. 

Auslegungen und Auffassungen zu den Änderungen oder der praktischen Umsetzung sind 
teilweise nicht einheitlich und unklar.

Änderungen zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sind angekündigt und liegen noch 
nicht vor.
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§ 76 Abs. 1 GO Haushaltssicherungskonzept 
(Referentenentwurf 08.11.2023)

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept
aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich
wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres des Planjahres der in der Schlussbilanz
des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres
auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage
aufgebraucht wird.

2. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3 5.

Haushaltsplanentwurf 2024 –
Haushaltsrechtsänderungen 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz
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§ 76 Abs. 1 GO Haushaltssicherungskonzept 
(Gesetzentwurf 06.12.2023)

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept
aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich
wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres des Planjahres der in der Schlussbilanz
des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres
auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage
aufgebraucht wird.

2. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3 5.

Haushaltsplanentwurf 2024 –
Haushaltsrechtsänderungen 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz
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Synopse zu § 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept
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Synopse zu § 84 GO NRW – Mittelfristige Ergebnis- und 
Finanzplanung 
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Verschlechterungen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren zu 2023
(Stand  06.12.2023)

Verschlechterungen zu 2023:

Erhöhter Personalaufwand (Tarifsteigerungen) 2.330.000

Zuführung zu Pensionsrückstellungen (einmalig in 2024) 5.600.000

Einbußen im GFG / Allgemeine Finanzwirtschaft 1.875.000

Steigerung Kreisumlage 2023 zu 2024 3.750.000

Wegfall Corona-Isolierung  8.015.000

Summe Verschlechterungen 21.570.000
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unmittelbare Auswirkungen auf unseren Haushaltsplan:

Tarifabschluss aus 2023 für Beschäftigte:
• Steigerung der Personalaufwendungen um 1.950.000 € (ohne EGW) in 2024 und folgenden Jahren

noch offener Tarifabschluss für Beamte in 2024:
Annahme: der Tarifabschluss für die Beschäftigten wird 1:1 für Beamte übernommen 
• Steigerung der Personalaufwendungen in 2024 um 380.000 € (Einmalzahlung und Dezemberbesoldung)
• nachrichtlich: ab 2025 rd. 700 T € möglich
• Zusätzlich Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive und passive Beamte in 2024 5.600.000 €

Und zusätzlich schlagen sich mittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt durch 
Kostenübernahmevereinbarungen und Umlagen durch!

10

Personalkostensteigerungen durch Tarifabschlüsse zu 2023
(Stand 06.12.2023)

06.12.2023
Haushaltsplanentwurf 2024
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Haushaltsplanentwurf 2024 –
GFG/Allgemeine Finanzwirtschaft –
Änderungen gegenüber Finanzplanung 2023
(Stand 06.12.2023)
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Übersicht mit besonderen Verschlechterungen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren
(Stand 06.12.2023) 

Ausgangsbasis Mittelanmeldungen -29.866.400

Enthaltene Einmal-Effekte in 2024 5.300.000

Ergebnis Mittelanmeldungen vor Konsolidierung -24.566.400

interne Konsolidierungsrunde 2.326.100

Globaler Minderaufwand 1.500.000

Ergebnis HH-Einbringung -20.740.300

darin enthaltene Verschlechterungen zu 2023:

Erhöhter Personalaufwand (Tarifsteigerungen) 2.330.000

Zuführung zu Pensionsrückstellungen (einmalig in 2024) 5.600.000

Einbußen im GFG / Allgemeine Finanzwirtschaft 1.875.000

Steigerung Kreisumlage 2023 zu 2024 3.750.000

Wegfall Corona-Isolierung  8.015.000

Summe Verschlechterungen 21.570.000

Ergebnis ohne Verschlechterungen 829.700

Im Jahr 2024 insg.
3.826.100 € durch 
Verwaltung zu 
konsolidieren.

Beträge in €
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Entwicklung Kreisumlage –

bisherige Annahme: Umlagegrundlage in Lippe 233 Mio. € 
Steigerung von ´23 auf ´24 = 3.750.000 € für Bad Salzuflen 

Bürgermeisterkonferenz am 16.01.2024:
Umlagegrundlage in  Lippe max. 229 Mio. €
Steigerung von ´23 auf ´24 = 3.300.000 € für Bad Salzuflen
Verbesserung  = 450.000 €
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
verwaltungsinterne Konsolidierung zur Mittelanmeldung
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
verwaltungsinterne Konsolidierung nach Mittelanmeldung
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
verwaltungsinterne Konsolidierung nach Mittelanmeldung
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
verwaltungsinterne Konsolidierung nach Mittelanmeldung
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Grundsteuer und Gewerbesteuer

Hebesatzsatzung im HA am 29.11.2023 vorbeschlossen.

unveränderte Hebesätze zu 2023:

Planansatz 2024

Grundsteuer A 425 v.H. 250.000 €

Grundsteuer B 620 v.H. 14.250.000 €

Gewerbesteuer 445 v.H. 35.000.000 €
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Ergebnis neues Haushaltsrecht (Referentenentwurf vom 08.11.2023)
mit Einsparungen und mit globalem Minderaufwand max. 2%
(Stand 06.12.2023)
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Rechtsfolge neues Haushaltsrecht (Referentenentwurf vom 08.11.2023
mit Einsparungen und mit globalem Minderaufwand max. 2%
(Stand 06.12.2023)
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(Stand 06.12.2023)
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Ergebnis neues Haushaltsrecht (Gesetzentwurf vom 06.12.2023)
mit „internen“ Einsparungen und mit globalem Minderaufwand max. 2% (Hinweis: Verringerung KU um 450 T€ 
in 2024 (Steigerung ff. 2,5 %) und Anpassung Globaler Minderaufwand in 2025 auf 1,5 Mio. € statt 3,5 Mio. €)
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Rechtsfolge neues Haushaltsrecht (Gesetzentwurf vom 06.12.2023)
mit „internen“ Einsparungen und mit globalem Minderaufwand max. 2% (Hinweis: Verringerung KU um 450 T€ 
in 2024 (Steigerung ff. 2,5 %) und Anpassung Globaler Minderaufwand in 2025 auf 1,5 Mio. € statt 3,5 Mio. €)
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Mögliche politisch zu entscheidende Konsolidierungsmaßnahmen
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Mögliche politisch zu entscheidende Konsolidierungsmaßnahmen
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Mögliche politisch zu entscheidende Konsolidierungsmaßnahmen
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Sonstige mögliche Konsolidierungsmöglichkeiten

Konsolidierungsmaßnahmen in diesen Bereichen greifen tief in das gesellschaftliche  Zusammenleben ein. Sie 
behindern die Entwicklung der strategischen Stadtziele und die Standortentwicklung auch im Wettbewerb zu anderen 
Regionen und touristischen Destinationen. 

Einsparungen in diesen Bereichen können im Haushaltsvollzug über den globalen Minderaufwand realisiert werden.
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Ergebnis neues Haushaltsrecht (Gesetzentwurf vom 06.12.2023)
mit „internen “ Einsparungen und mit globalem Minderaufwand max. 2% (Hinweis: zzgl. möglicher politischer 
Konsolidierungsmaßnahmen, Annahme eines Volumens von 600.000 €)
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Haushaltsplanentwurf 2024 -
Rechtsfolge neues Haushaltsrecht (Gesetzentwurf vom 06.12.2023)
mit „internen“ Einsparungen und mit globalem Minderaufwand max. 2% (zzgl. möglicher politischer 
Konsolidierungsmaßnahmen, Annahme eines Volumens von 600.000 €)
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Haushaltsplanentwurf 2024 – Szenario z.B. Allgem. Fiwi ab 2025 3 Mio. € schlechter
Rechtsfolge neues Haushaltsrecht (Gesetzentwurf vom 06.12.2023)
mit „internen“ Einsparungen und mit globalem Minderaufwand max. 2% (zzgl. möglicher politischer 
Konsolidierungsmaßnahmen, Annahme eines Volumens von 600.000 €)
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Ergänzungen zum eingebrachten Stellenplan

Stellenplan 2024 - neue Stellenbedarfe (Ergänzungen Stand 19.01.2024)

1,0 Stelle Umwandlung EG 14 
/A15

Umwandlung B2 in EG14/A15 

0,5 Stelle max. S12 Koordinierung Familiengrundschulzentrum GS Schötmar Kirchplatz 
(Förderung max. 28.800 Euro pro 0,5 Stelle jährlich) Sperrvermerk
bis zur Umsetzung und Fördermittelzusage

19.01.2024 Haushaltsplanberatungen 2024



31

Gesamtzahlen Stellenplan Stadt 2024 (19.01.2024) 

Beamte:

2024 107,5 Stellen
davon 2 Stellen Gebäudewirtschaft

Beschäftigte:

2024: 431,5 Stellen
neu : 433,0

2023: 535,0 Stellen 
2024:          540,0 Stellen
neu: 540,5 Stellen 

Differenz 2023 zu 2024: 5,5 neue Stellen, wirksamwerden eines kw-Vermerks im Stellenplan der Stadt 
bei einem Elektrotechniker wegen Verlagerung in die EGW im Laufe des Jahres 2022, s.a. DS 
234/2021 2. Ergänzung

Hinweis: 
-1 Beamtenstelle 
+ 1 Angestellten 
(Stelle Feiler), 
+ 0,5 Koord. 
Familienzentren 
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E-Mail des MHKBD vom 13.12.2023 über die Kommunalaufsichten an die Kommunen  zum 
3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - Zeitlicher Ablauf der 
Haushaltsplanung 2024

„Gegen die frühzeitige Einbringung eines Haushaltes 2024, der bereits die erwarteten neuen haushaltsrechtlichen 
Regelungen berücksichtigt, bestehen keine aufsichtlichen Bedenken, sofern Haushaltsbeschluss, sich 
anschließende Anzeige- oder Genehmigungsverfahren sowie öffentliche Bekanntmachung des Haushaltes erst 
nach Landtagsbeschluss und Verkündung des 3. NKFWG erfolgen. 

Der Beschluss eines Haushaltes nach neuem Recht vor Verkündung des Änderungsgesetzes wäre hingegen nur 
dann zulässig, sofern der Rat den Haushaltsbeschluss ausdrücklich unter der Bedingung fasst, dass der 
Gesetzgeber die entsprechenden neuen Regelungen des 3. NKFWG auch tatsächlich beschließt. 

Die Aufsichtsbehörde könnte das Genehmigungsverfahren im Falle eines frühzeitigen Haushaltsbeschlusses bereits 
anhand des erwarteten neuen Rechts durchführen. Die Genehmigungsentscheidung selbst bzw. die sich 
anschließende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürften jedoch erst nach Landtagsbeschluss 
und Verkündung des 3. NKFWG auf Grundlage des dann geltenden Rechts erfolgen.“
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Zeitplan der Haushaltsplanberatungen 2024

Einbringung des Etat-Entwurfes am 06.12.2023

Klausurtagung mit den Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt am 19.01.2024 

(weitere Konsolidierungsmöglichkeiten)

Verständigung über weiteren Umgang mit politischen Konsolidierungsmaßnahmen

Beratung der Fachausschüsse bis 14.02.2024

Beratungsfolge derzeit noch für Hauptausschuss bisher geplant am 14.02.2024 

(Abschluss Beratung von Anträgen) 

Beschlussfassung in der Ratssitzung geplant am 21.02.2024 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Melanie Koring
Erste Beigeordnete und Kämmerin 
Stadt Bad Salzuflen
Rudolph-Brandes-Allee 19
32105 Bad Salzuflen

Tel. 05222 / 952-345
E-Mail m.koring@bad-salzuflen.de


